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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Wie schon in der Vernehmlassung stellte sich auch im Nationalrat die Frage der
Aufgabenteilung zwischen Staat und Privatwirtschaft als der zentrale Knackpunkt des
Bundesgesetzes über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) heraus.
Während Eintreten in der Frühjahrssession 2018 unbestritten war, wurde lange und
ausführlich über einen Rückweisungsantrag der links-grünen Kommissionsminderheit
diskutiert, mit dem der Bundesrat beauftragt werden sollte, eine Vorlage auszuarbeiten,
die die Ausstellung der E-ID als öffentliche Aufgabe definiert, die der Bund allenfalls
mittels Leistungsauftrag an Private übertragen könnte. Die SP- und die Grüne Fraktion
unterstützten die Rückweisung mit dem Argument, analoge Ausweise wie der Pass und
die Identitätskarte würden auch vom Staat ausgegeben. Alle übrigen Fraktionen
sprachen sich jedoch für die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung aus, wonach die
Prüfung und Bestätigung der Identität einer Person dem Staat zufallen, die
technologische Umsetzung der E-ID hingegen von der Privatwirtschaft übernommen
werden soll. Sie betonten, privatwirtschaftliche Anbieter könnten besser auf die
technologischen Entwicklungen und die Bedürfnisse der Anwenderinnen und Anwender
reagieren, was die E-ID sicherer und nutzerfreundlicher mache; die Innovation werde
durch den Wettbewerb gefördert. Mit 131 zu 53 Stimmen bei 2 Enthaltungen wurde das
links-grüne Lager überstimmt und der Rückweisungsantrag abgelehnt.
Auch in der Detailberatung stand das links-grüne Lager mehr oder weniger isoliert; alle
dessen Minderheitsanträge wurden mit grosser Mehrheit abgelehnt. Die Streichung der
Sorgfaltspflichten für E-ID-Inhaberinnen und -Inhaber aus dem Gesetz, wie erstens von
einer Minderheit Arslan (basta, BS) gefordert, ändere nichts an der Rechtslage, so die
Ansicht der ablehnenden Ratsmehrheit, da die Verschuldenshaftung des OR ohnehin
zum Tragen komme – d.h. haftbar ist grundsätzlich, wer in Verletzung von
Sorgfaltspflichten einen Schaden verursacht. Um die E-ID nutzen zu können, müssen
die Antragstellerinnen und Antragsteller zweitens einwilligen, dass ihre persönlichen
Daten ans Fedpol übermittelt werden, damit dieses die Identität bestätigen kann.
Ebenfalls eine Minderheit Arslan beantragte, diese Einwilligung durch eine
Kenntnisnahme der Übermittlung zu ersetzen, da man sie nicht verweigern könne,
sofern man die E-ID nutzen möchte, und unterlag damit der Mehrheit, die fand, die
Formulierung mache hier letztendlich keinen Unterschied, wobei die Einwilligung
einfacher verständlich sei. Drittens wollte eine Minderheit Marti (sp, ZH) dem Bund die
Möglichkeit einräumen, ein eigenes E-ID-System zu betreiben bzw. sich an einem
bestehenden System zu beteiligen, und zwar nicht nur wie im Entwurf vorgesehen,
wenn der Markt kein Angebot mit den für behördliche Applikationen geforderten
Sicherheitsniveaus «substanziell» und «hoch» bereitstellt. Damit sollte verhindert
werden, dass bei Nichtfunktionieren der Marktlösung, z.B. infolge Vertrauensverlust
nach Hackerangriffen oder Ausstieg der Anbieter aufgrund zu geringer Rentabilität, gar
keine E-ID mehr angeboten wird. Der Ratsmehrheit zufolge sei jedoch ein Staatseingriff
nur subsidiär zum Markt akzeptabel und eine Mehrheitsbeteiligung von
Bundesunternehmen an E-ID-Anbietern nicht wünschenswert, weshalb es keine solche
Bestimmung brauche; mit Minderheitsanteilen seien die SBB, die Post und die
Swisscom auch ohne explizite gesetzliche Grundlage bereits am SwissSign-Konsortium
beteiligt. Viertens solle die Beantragung einer E-ID nicht nur wie vom Bundesrat
vorgesehen online direkt beim Anbieter, sondern auch analog auf der Gemeindekanzlei
oder beim Passbüro eingeleitet werden können, um Nicht-Digital-Natives den Zugang
zu erleichtern, so ein Minderheitsantrag Flach (glp, AG). Die ablehnende Mehrheit
argumentierte jedoch, man wolle den Gemeinden und Kantonen keine Zusatzaufgaben
aufbürden und ohnehin würden Personen, die nicht mit dem Internet vertraut sind,
keine E-ID benutzen. Weitere Minderheiten forderten vergebens die sofortige
Vernichtung der Daten durch die Identity Provider, statt wie vorgesehen die Löschung
nach sechs Monaten, ein explizites Verbot der kommerziellen Nutzung dieser Daten
(beide Arlsan), die Anbindung der Preise an die tatsächlich anfallenden Kosten (Marti)
und ausdrückliche Garantien, dass staatliche Dienstleistungen auch weiterhin ohne E-
ID zugänglich und eine E-ID auch ohne Kundenbeziehung zum Anbieter erhältlich sein
müssen (beide Mazzone, gp, GE).
Als Einzige mit ihrem Minderheitsantrag erfolgreich war Andrea Gmür-Schönenberger
(cvp, LU), die Bundesrätin Karin Keller-Sutter sowie eine knappe Ratsmehrheit von der
Notwendigkeit überzeugen konnte, den barrierefreien Zugang zur E-ID im Gesetz zu
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verankern, sodass Menschen mit Behinderung bei der Beantragung einer E-ID nicht
benachteiligt werden. Als zweite substanzielle Änderung am bundesrätlichen Entwurf
ergänzte der Nationalrat das Gesetz auf Antrag seiner Kommission dahingehend, dass
die Identity Provider allen Personen, die einen Antrag stellen und die Voraussetzungen
erfüllen, eine E-ID ausstellen müssen. Der Bundesrat plädierte vergeblich für die
Wirtschaftsfreiheit der privaten Anbieter. Mit 181 zu 1 Stimme war die grosse Kammer
der Ansicht, dass niemand von der E-ID ausgeschlossen werden soll. Das viel und heftig
diskutierte, am Ende gegenüber dem Entwurf des Bundesrates aber nur leicht
angepasste Gesetz passierte die Gesamtabstimmung im Nationalrat schliesslich mit 128
zu 48 Stimmen bei 4 Enthaltungen; dagegen votierten die Fraktionen der Grünen und
der SP – letztere mit einer Ausnahme – geschlossen. 1

In der Herbstsession 2019 ging das Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) in die Differenzbereinigung. In der ersten Runde
konnte sich die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat bei allen Streitpunkten
durchsetzen, womit die Volkskammer an ihren ursprünglichen Positionen festhielt und
keine grosse Kompromissbereitschaft an den Tag legte. Obwohl sich die Frage um das
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die E-ID wie ein roter Faden durch die
Debatte zog, schienen die diesbezüglichen Überlegungen die Entscheidungen des Rats
nur wenig zu beeinflussen. So lehnte der Nationalrat sowohl den von einer Minderheit
Arslan (basta, BS) geforderten Zwang als auch die vom Ständerat eingeführte,
vorbedingungslose Möglichkeit für den Staat zur Herausgabe einer E-ID ab und hielt an
der rein subsidiären staatlichen Herausgabe fest, obwohl sich Bundesrätin Karin Keller-
Sutter für den ständerätlichen Kompromiss ausgesprochen hatte. Der Staat sollte sich
auch nicht wie vom Ständerat vorgesehen an privaten E-ID-Anbietern (Identity
Providern) beteiligen können. Des Weiteren hielt die grosse Kammer an der Nennung
der Sorgfaltspflichten im E-ID-Gesetz fest und strich lediglich die Delegationsnorm,
welche die Konkretisierung der Sorgfaltspflichten durch den Bundesrat vorgesehen
hätte. Eine Minderheit Flach (glp, AG) blieb mit dem Vorschlag eines Mittelwegs
erfolglos, der das explizite Verbot der Weitergabe der E-ID streichen, die abstrakte
Beschreibung der Sorgfaltspflichten aber beibehalten wollte. Ebenfalls erfolglos blieb
die durch Beat Flach eingebrachte Forderung des Konsumentenschutzes, dass
Dienstleistungen, für die eine E-ID der Sicherheitsstufe «niedrig» ausreicht, auch ohne
E-ID genutzt werden können müssen. Da die Angst, im Internet eine Datenspur zu
hinterlassen, nachvollziehbar sei, hatte sich Bundesrätin Keller-Sutter auch hierfür
vergebens stark gemacht. Die vom Ständerat neu eingeführte E-ID-Kommission
(Eidcom) als unabhängige Stelle zur Anerkennung und Kontrolle der Identity Provider
blieb im Nationalrat vorerst ebenso chancenlos wie die von der Schwesterkammer
verschärften Datenschutzbestimmungen.
Im Ständerat erklärte es Kommissionssprecher Beat Vonlanthen (cvp, FR) zum Ziel
dieses Gesetzgebungsprozesses, dass das Gesetz bzw. die E-ID «vertrauenswürdig sein
und in einer allfälligen Volksabstimmung bestehen können» müssten. In diesem Lichte
hielt die Kantonskammer an ihren Positionen zur Möglichkeit für eine staatliche
Herausgabe der E-ID und für eine staatliche Beteiligung an Identity Providern sowie zur
Einführung der Eidcom, die sie allesamt als zentral für die Vertrauensbildung in der
Bevölkerung erachtete, stillschweigend fest. Einen Schritt auf ihre Schwesterkammer zu
machte sie bei den Sorgfaltspflichten, wo sie sich für den zuvor im Nationalrat
diskutierten, aber dort noch abgelehnten Mittelweg Flach entschied. Mit der im
Nationalrat abgelehnten, zwingenden Alternative zur E-ID bei Dienstleistungen, die nur
Sicherheitsstufe «niedrig» verlangen, fand das Anliegen des Konsumentenschutzes im
Ständerat Gehör und wurde ins Gesetz aufgenommen. Zugeständnisse an den
Nationalrat machte die kleine Kammer auch beim Datenschutz, indem sie einen
Kompromiss einführte, wonach die Zweckbindung der Datenverarbeitung erhalten
bleiben, eine Bearbeitung durch Dritte im Rahmen des Datenschutzgesetzes aber
erlaubt sein soll, um die konzerninterne Arbeitsteilung und das Outsourcing der
Datenbearbeitung nicht zu verunmöglichen.
Während sich der Nationalrat bei den Sorgfaltspflichten schliesslich auf den Mittelweg
Flach einliess und diese Differenz damit ausräumte, brachte die RK-NR einen neuen
Vorschlag betreffend die Rolle des Staates vor. Demnach soll der Staat nur dann selber
ein E-ID-System betreiben dürfen, wenn die Zwecke der E-ID gemäss Art. 1 BGEID nicht
erfüllt werden. Der Bundesrat unterstützte diese Subsidiaritätsregel nun, da sie die
Voraussetzungen für das Tätigwerden des Staates klar formuliere und der Bund auch
ohne diese Einschränkung ohnehin nur mit gebührender Zurückhaltung agiert hätte.
Entgegen einer Minderheit Min Li Marti (sp, ZH), die von der SP-, der Grünen- sowie
einzelnen Mitgliedern der FDP-Fraktion getragen wurde und an der ständerätlichen
Version festhalten wollte, entschied sich die grosse Kammer für diesen neuen
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Kompromiss. Bezüglich der Eidcom hatte sich die Mehrheit der RK-NR seit der letzten
Beratung umstimmen lassen; sie setzte sich nun gemeinsam mit dem Bundesrat für
deren Einführung als unabhängige Aufsicht ein, da der Staat, würde er subsidiär tätig,
sich im Falle der Aufsicht durch das Informatiksteuerungsorgan des Bundes letztlich
selber beaufsichtigen würde. Die Mehrheit des Nationalratsplenums liess sich davon
überzeugen und schloss sich mit 113 zu 69 Stimmen dem Ständerat an, während die
SVP- und die BDP-Fraktionen sowie einige FDP-Vertreterinnen und -vertreter dagegen
votierten. Dem ständerätlichen Kompromiss beim Datenschutz stimmte die grosse
Kammer stillschweigend ebenfalls zu.
In der einen verbleibenden Differenz zum subsidiären E-ID-System des Bundes schloss
sich der Ständerat schliesslich stillschweigend dem neuen nationalrätlichen Vorschlag
an. Die so bereinigte Vorlage passierte die Schlussabstimmung im Nationalrat mit 144 zu
51 Stimmen bei 2 Enthaltungen und jene im Ständerat mit 35 zu 2 Stimmen bei 8
Enthaltungen. Wie bereits seit längerem angekündigt, zeigten sich die SP und die
Grünen nicht zufrieden mit dem Gesetz, weil sie sich die Herausgabe der E-ID durch
den Staat gewünscht hätten. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit dürfte wohl das
Volk haben, mutmasste die Presse. 2

In der Volksabstimmung vom 7. März 2021 wurde das Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) mit 64.4 Prozent Nein-Stimmen schweizweit
wuchtig abgelehnt. Kein Kanton stimmte dem Gesetz zu; den höchsten Ja-Anteil
erzielte es im Tessin mit 44.2 Prozent. Am deutlichsten fiel die «Ohrfeige», wie die
Presse das Resultat vielfach betitelte, im Kanton Basel-Stadt aus, wo sich nur 29.3
Prozent der Stimmberechtigten für die Vorlage aussprachen. Die Stimmbeteiligung lag
schweizweit bei 51.3 Prozent.
Das ausgesprochen klare Nein bedurfte in den Medien denn auch nicht langer
Interpretation: «Durchgefallen» lautete das Verdikt im St. Galler Tagblatt und im
«Corriere del Ticino»; die Stimmbevölkerung habe die E-ID «versenkt», urteilten die
Westschweizer Zeitungen «La Liberté», «L'Express» und «Le Nouvelliste». Wahlweise
als «Schlappe», «Klatsche», «Abfuhr», «Bruchlandung» oder «Debakel» wurde das
Resultat in verschiedenen Deutschschweizer Zeitungen bezeichnet. Im Hinblick auf die
vorgesehene Lösung mit privaten E-ID-Anbieterinnen und -Anbietern erkannte die NZZ
darin ein «Misstrauensvotum gegen die Banken, Versicherungen und bundeseigenen
Unternehmen», die sich im Konsortium SwissSign zusammengeschlossen und auf die
Herausgabe der E-ID vorbereitet hatten.
Einig waren sich das unterlegene Befürwortendenlager und die siegreiche Gegnerschaft
darin, dass sich das Votum nicht gegen die Idee einer E-ID an sich richtete – von der
Notwendigkeit einer solchen im digitalen Zeitalter zeigten sich alle überzeugt –,
sondern gegen die Ausgestaltung mit privaten Anbieterinnen und Anbietern. «Das
Misstrauen gegenüber einer nicht staatlichen Lösung reichte weit ins bürgerliche Lager,
obwohl die offiziellen Parteidevisen jeweils eindeutig schienen», resümierte die
Aargauer Zeitung. Der «Blick» fasste zusammen: «Alle wollen die E-ID – aber vom
Staat!»
So kündigte die Contra-Seite bereits am Abstimmungssonntag an, im Parlament
schnellstmöglich auf ein neues Projekt mit einer staatlichen E-ID hinarbeiten zu wollen.
SP, Grüne und GLP wollten in der Folgewoche zwei entsprechende Vorstösse
einreichen, liess die Zürcher SP-Nationalrätin Min Li Marti in der NZZ verlauten. Die für
das gescheiterte Gesetz zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter wollte ihrerseits
dem Bundesrat ein Aussprachepapier vorlegen, um über das weitere Vorgehen zu
entscheiden, wie sie gegenüber den Medien bekanntgab. Es sei nun wichtig, dass die
Regierung und die Parteien die Unsicherheiten und Ängste der Bevölkerung ernst
nehmen würden. Unterdessen bedeute das Abstimmungsresultat aber nicht, dass eine
rein staatliche Lösung automatisch eine Mehrheit erzielen würde, gab sie zu Bedenken.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.29%
Ja: 984'574 (35.6%)
Nein: 1'778'196 (64.4%)

Parolen:
– Ja: EVP (2*), FDP, KVP, Mitte (Junge Mitte: 2*), SVP (2*; JSVP: 1*); KdK, SGV, SSV,
Economiesuisse, SAV, SGV, Baumeisterverband, Swissmem, SwissICT, SwissBanking, VöV
– Nein: EDU, GLP (6*; JGLP: 1*), GP (1*), PdA, Piratenpartei, SD, SP (1*); SGB,
Travail.Suisse, VPOD, Syndicom, Schweizerischer Seniorenrat, Schweizerischer Verband
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für Seniorenfragen, Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfeorganisationen in der
Schweiz (VASOS)
– Stimmfreigabe: Pro Senectute
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

Drei Tage nachdem die Schweizer Stimmbevölkerung am 7. März 2021 das E-ID-Gesetz
an der Urne verworfen hatte, reichten Verfechterinnen und Verfechter einer
staatlichen Lösung aus allen politischen Lagern sechs gleichlautende Motionen für eine
«vertrauenswürdige staatliche E-ID» ein. Gerhard Andrey (gp, FR; Mo. 21.3124), Franz
Grüter (svp, LU; Mo. 21.3125), Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 21.3126), Jörg Mäder (glp, ZH; Mo.
21.3127), Simon Stadler (mitte, UR; Mo. 21.3128) sowie die FDP-Liberale-Fraktion (Mo.
21.3129) argumentierten übereinstimmend, die Volksabstimmung habe deutlich gezeigt,
dass sich die Bevölkerung eine E-ID wünsche, aber deren Herausgabe und Betrieb nicht
privaten Unternehmen überlassen werden dürfe. Nur wenn der Staat dafür zuständig
sei, könne die E-ID Vertrauen und Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer geniessen.
Die Vorstösse enthielten demzufolge den Auftrag an den Bundesrat, eine staatliche E-ID
zu schaffen, die insbesondere die Grundsätze der «privacy by design», der
Datensparsamkeit und der dezentralen Datenspeicherung einhalten soll.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motionen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter
interpretierte das Abstimmungsresultat gleich wie die Motionärinnen und Motionäre
und erklärte, der Bundesrat wolle so rasch wie möglich einen neuen Vorschlag für eine
E-ID präsentieren. Ende Mai habe er deshalb das EJPD bereits mit der Ausarbeitung
eines Grobkonzepts beauftragt. Die daraus resultierende Auslegeordnung
verschiedener staatlicher Lösungsansätze befinde sich momentan in öffentlicher
Konsultation. Basierend darauf wolle der Bundesrat voraussichtlich Mitte 2022 ein
neues E-ID-Gesetz in die Vernehmlassung schicken, führte die EJPD-Chefin im
Nationalratsplenum aus.
Für etwas Dissonanz in all dem Einklang sorgte Jean-Luc Addor (svp, VS), der die
Vorstösse bekämpfte. Er sah den Ursprung des Misstrauens vonseiten der
Stimmbevölkerung nicht in der privatwirtschaftlichen Natur des abgelehnten
Vorschlags, weshalb es die falsche Schlussfolgerung sei, nun alles dem Staat überlassen
zu wollen. Auch die Zentralisierung und der Datenschutz seien wichtige Fragen für die
Konzeption der E-ID. Erfahrungen hätten zudem gezeigt, dass der Bund auch kein
«unerschütterliches Vertrauen» bei der erfolgreichen Durchführung von IT-Projekten
geniesse. Ausserhalb seiner eigenen Fraktion verfing die Kritik Addors allerdings nicht.
Die grosse Kammer nahm die sechs Motionen in der Herbstsession 2021 mit 145 zu 39
Stimmen bei 7 Enthaltungen an. Ausser der SVP stimmten alle Fraktionen geschlossen
dafür. 4
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In der Sommersession 2022 folgte der Ständerat dem Nationalrat und nahm sechs
gleichlautende Motionen für eine «vertrauenswürdige staatliche E-ID» an. Gerhard
Andrey (gp, FR; Mo. 21.3124), Franz Grüter (svp, LU; Mo. 21.3125), Min Li Marti (sp, ZH;
Mo. 21.3126), Jörg Mäder (glp, ZH; Mo. 21.3127), Simon Stadler (mitte, UR; Mo. 21.3128)
sowie die FDP-Liberale-Fraktion (Mo. 21.3129) argumentierten übereinstimmend, dass
die Volksabstimmung vom 7. März 2021 über die E-ID den Bedarf an einer staatlichen
Lösung aufgezeigt habe. Auch die einstimmige RK-SR und der Bundesrat empfahlen die
Motionen zur Annahme. Karin Keller-Sutter verwies überdies auf die schnelle
Wiederaufnahme des Themas durch das EJPD nach dem Volks-Nein und stellte in
Aussicht, dass noch im Sommer 2022 die Vernehmlassung zu einem neuen E-ID-Gesetz
eröffnet werde. Ebenso sprach sich SGV-Präsident Hannes Germann (svp, SH) für eine
staatliche Lösung aus, da es diese in Zusammenarbeit mit den Kantonen und
Gemeinden ermögliche, die wichtigsten Behördendienstleistungen rund um die Uhr
digital anzubieten. Medial äusserte sich beispielsweise auch Patrick Stähli, Präsident
des Vereins Digitale Gesellschaft Schweiz, positiv und betonte, die Schweiz dürfe in
diesem Bereich nicht abgehängt werden. Die Motionen wurden daraufhin
stillschweigend überwiesen. 5
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